
Ben EST at Pam namen ann mern nur amen nee mon meer en nn Sr smnn Lone rer 

Die Unterzeichneten haben. e8 übernommen, zur. eier .ded Geburtötaged Sr. Mafeftät 
des Königs ein gemeinfamed Mittagsmahl zu veranftalten, welches am 92, d. Mts, 2 Uhr 
im Gafthofe „zum weißen Schwan‘ hierfelbft ftattfinden wird. 

Diejenigen Herrn, welde daran Theil -zu nehmen wünfhen, wollen die Zahl der Cous 
vertd a 20 Sar. baldgefälligft bei dem Gaftwirth Herrn. Sottfowib anmelven. 

.  Pleß, den 9. März 1864. | ; 
Graf von Wengerski, Rittmeifter und Cöcadrondchef. Eberhard, Kreiögerichtö » Direktor. 
Weigelt, Fürfl. GeneralDirektor, ». Schere-Thof, Landrath. Loewe, Bürgermeifter. 

 Xerordnungen und kanntmachungen. 
"4 — hr 

Nro. 45. Betrifft‘ die WWegebefferung und rgänsung der Baumpflanzungen. 
0 Csmar. noch nicht die Zeit gefommen, welde ine nachhaltige und gründliche Inftandfegung 

der Wege geffättet, wohl aber macht die zum heil 'grundiofe Befchaffenheit der Communikationswege 
zum mindeften deren fofortige Entwäflerung unerläßlic. 

Die Drtspolizeis Behörden werden daher aufgefordert, ungefäumt dafür Sorge zu tragen, daß 
überall vorläufig das Maffer von den Wegen gehörig abgeleitet wird, damit die tiefen Geleife und Löcher 
austrodnen fönnen. 

Anh ift e8 an der Zeit, die Nacpflanzung der eingegangenen Straßenbäume in Angriff zu 
nehmen, welde jedenfalls bis Ende April vollftändig bewirkt fein muß. (cfr. $ 7 der Wege-Polizei- 
Orenung vom 19. Februar 1861 Amtsblatt Stüd 11.) 

Die Bezirts-Gensvarmen haben. die Ausführung forgfältig zu Überwachen und das Berfäumte 
nöthigenfall® dur gedungene Arbeitskräfte für Rebnung der Verpfliteten nachholen zu laffen. 

Meitere Inftruftionen bleiben vorbehalten. 
Dleß, den 8. März; 1864. 

Der Röniglide Landratb. 

Nro. 46. Berrifft die Iurüchfkellung von Referviften und Landwebhrmännern bei 
eintretender Mobilmachung. 

In Gemäßheit des $ 15 der Minifterial-Verordnung vom 26. Dftober 1850 wird hierdurch 
befannt gemacht, dag in Folge der zu dem leften Kiaffificationstermine bei mir eingegangenen Gefuche 
von Referve- und Landwehr-Mannfchaften um Berüdfihtigung bei etwaiger Einziehung zu den Fahnen nur: 

Ignaz Duda aus Gzarnuhowis, Ignab Barczyf umd Andreas Herod aus Gardawis, Iofeph 
Suttmann aus Nieder -Goldmannsdorf, Lorenz Braszgzod und Maler Heyduf aus Dber=Kazist, 
Carl Guftan Dittrih aus Nicolai, Johann Blazyizet und Zohann Balura aus Zichau, fowie 

... Jacob Niefiytto aus Wiltory 
Berüdfichtigung gefunden haben. 

.. Diefe Berüdfihtigung bleibt nad $.14 der gedachten Verordnung nur bid zum nädften Situngs- 
termine in Kraft, infofern, diefelbe nicht in. Folge anderweiter. Anträge und: nad) nochmaliger. Prüfung 
der Verhältnifje erneuert werden follte. . 

Dies, den 7. März 1864. 

Der Röniglide Zandrash,
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Neo, 47. Betrifft die Verlegung des Gefchäfts-Lokals der Breis-Steuer-Raffe. 
E5 wird hierdurch, zur allgemeinen Kenntnig gebracht, daß die Königliche Kreis-Steuer-Kaffe vom 

1. & Mts. ab. in dem vormald Goldmann’fhen Haufe, (Ede der Schwanen- und der azareth-Gaffe, 
hinter dem Gafthof zum weißen Schwan, gegenüber dem Königlihen Kreiögericht) fi befinden wird. 
Die Verlegung dorthin aus dem bisherigen Lokale erfolgt am 30. und 31. d. Mts., an welben Tagen 
keine Kafjen-Gefchäfte vorgenommen werden Fünnen. 

Die Ortöerheber des Kreifed haben darauf ganz befonderd zu achten und dafür zu forgen, daß 
die fämmtlihen diedmonatlihen Ablieferungen fhon bis zum 23. d. MtS. erfolgen, worauf wegen der 
eintretenden Dfterfeiertage und megen des mit der Verlegung des Kaffen-Lofals zufammenfallenden Quartal- 
Abfhluffes unbedingt gehalten werden muß. Pleß, den 8. März 1864. 

Der Nonsslide Zakorarn. 

Polizeiliche Nachrichten. 
Der aud dem Dienfte des Gutspächters Lob aus Golafjowis wiederholt entlaufene Knedt Franz 

Holefb aus Nieder-Smirklan, Kreis NRybnit, ift im Betretungsfalle an die Polizeibehörde in Solaffomwis 
zu Dirigiren. Pleß, den 7. März 1864. 

Der!’ Röniglibdbe LKandrarh. 

Stedbrief. Der XArbeit3-Soldat II. Klaffe Carl Reif aus Pleß, hat fib am 1. März c., 
Abends zwifchen 7 und 8 Uhr, aus dem Kafernement des St. Adalbert-Forts in Pofen heimlich entfernt. 

Die Sicherheitö-Drgane ded Kreifes veranlaffe ih den zc. Reif im Betretungs-Falle zu verhaften 
und an bie nächte Militair-Behörde abzuliefern. x 

Signalement. Familienname Reif, Borname Karl, Alter 24 Jahr 1 Monat, Religion Fatholifh, ' Größe 5 Fuß 4 Zoll, ‚Geburtsort Pie, Regierungsbezirt Oppeln, Haare ‚blond, Stirm niedrig, Augen- 
braunen dunkel, Augen ‚grau, Nafe und Mundgemwöhnlih, Bart: ‚blonder Schnurbart, Zähne vollftändig, 
Kinn und Gefihtsbildung oval, ‚Gefihhtsfarbe gefund, Geftalt mittel, Sprache deutfh und polnifc, Tag der 
Defertion: den 1. März 1864, Befondere Kennzeihen: an der rechten Hand fehlt der. halbe. Zeigefinger. 

. Bekleidung. Eine blaue Tubjade, darüber einen Drilichfittel; ein paar graue Zuchhofen ; 
eine ‚blaue Zuhmüße mit, fchmwarzen Streifen ohne Gocarde; ein paar Commißftiefeln;. ein Commißhem?. 

Dleß, den 7. März 1864. 

Dei Bong Li bien Ka m d:rzait b& 

Stekbrief. Königlihe Staats-Anmaltfhaft zu Pleß, den 26. Februar 1864. Die Magp 
Sohanna Pietrufhka auh Falkowsfy genannt, aus Jofephsdorf gebürtig, zulegt in Wenslomis, 
Kreid Beuthen D.:©., melde wegen Diebftahls zur Unterfuchung gezogen werden fol, bat fi von 
Menslomiß entfernt, und ift im Betretungsfalle an das Kreis-Gericht zu Pleß abzuliefern. 

Signalement Pann nicht angegeben werden. 

Stedbrief. Königlihes Kreis-Geriht zu Pleß, am 18. Februar 1864. Der Häusler Johann 
Kuczowig aus Saft, Antheil Imielin, welcher dur das Erfenntnig vom 20. Juli 1863 wegen vorfäg- 
licher und. rechtswidriger. Beithädigung: fremder, Sahenim NRüdfalle zu drei Wochen Gefängnig verurtheilt 
worden ift, hat fih von ZJaft entfernt, und. if iim "Betreffungsfalle, ‚an das nächfte Gericht abzuliefern, 
melhes um Strafvollftredung und Benachrichtigung erfucht wird. 

Der Knecht Johann Malharek aus Zichau ift bis zum. 5. März 1865. unter polizeiliche 
Aufficht geftellt worden. : Pleß, den.7. Marz 1864. 

Der Roriglide Landraeth 

Belanntmachungen. 
Der directe Preugifhe Pofltransport mit Privat-Pädereien für die in Schleswig 

und Holftein befindlichen Preußifchen Truppen wird täglich nach folgenden Relais-Orten abgefertigt: 
Chriftiansfeld, Hadersleben, Apenrade, Gravenftein, Flensburg, Rendsburg, 
Kiel, Neumünfter. | ;
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Mit: diefen Transporten werden Privat-Pädereien unter folgenden Bedingungen befördert: 
1) Die Adreffe muß genau vergeben, zu welbem Regimente, welhem Bataillon, welder Compagnie (oder 

fonftigem Zruppentheile) der Adreffat ‚gehört, welhen Grad und Charakter oder weldhes Amt der= 
felbe bei der Militair-Verwaltung hat. 

2) Die Signatur auf den Padeten muß wie bei gewöhnlichen Poft-Sendungen hergeftellt fein; es wird 
dringend empfohlen, diefelbe fehr deutlich und haltbar anzubringen. 

3) Zi dem Abfender bekannt, in der Nähe welches jener acht Nelais-Drte der Adreffat fidh befindet, fo 
find Begleitbrief und Padet mit dem Namen diefes Nelais:Ortes zu verfehen. 

4) Hat der Abfender feinen jenersacht Nelai8-Orte angegeben, fo'gelangt die Sendung an das Relais 
‚in Flensburg. o 
5) Der Ybfende muß fi auf dem Begleitbriefe — möglichft auf: der Rüdfeite deffelben — nad) Namen 

und Wohnort nennen, 'vamit ihm bei eintretenden Zwifchenfällen Nachricht gegeben werden Tann 
6) Zu dem einzelnen Begleitbriefe Fann flet3 nur, ein, Padet: gehören. Er 
7) Daffelbe ann bis zu 15 Pfund fhmwer fein. 
5) Der Barif beträgt:ohne Unterfchied des Aufgabe-Drtes bis zu einem jener Nelaid-Drte: 

: für ein Padet.bis 6. Pfund 5 Sgr., ; 
über ‚6 Pfund bis 10. Pfund 10 ,Sgr., 
über 10 Pfund bis 15 Pfund 15 Sear., 

9) Diefe Gebühr muß bei der Poft-Aufgabe frankirt werden. 
Die mit Preußifben Poftbeamten befekten Relais an jenen Orten: überweifen, foweit die betref- 

fenden Zruppentbeile in unmittelbarer Nähe des’Drts fi befinden, die Sendungen auf dienfimaßigem 
Wege an die betreffenden Commandos. 

MWenn aber die Relais von jenem ruppentheile entfernt find, und die vorläufig hergeftellten Lan- 
despoften im Schleswig’fchen nicht ausreichen, um zahlreiche Päderei-Sendungen felbft nad, den Ganton- 
nement3 gehörig zuzuführen, geben die Relais täglich fchriftlihe Nachrichten an die betreffenden Commandos, 
für welche Adrefjaten Pädereien bei dem Nelais eingegangen find. Demnäadhft wird erwartet, daß die 
Abforderung. der Sendungen erfolgt, oder Daß die geeigneten Mittel zur Ueberweifung derfelben zmwifchen 
dem betreffenden Zruppen-Commando und dem Kelaid verabredet werden, 

Berlin, den 29. Februar 1864. 

BGeneral-Pofl-Ame. Philipsborn. 

" eine» Dramtien“ 
Aus dem Zinfengewinne der fchlefifihen Provinzial-Hilfskaffe find im. Laufe des vorigen Sahres 

wiederum Prämien an Gefindeperfonen vertheilt worden. Es kamen 1989 Zhlr. zur DVertheilung unter 
607 Perfonen. Davon empfingen 1889 Thle. folbe Dienftboten, welche feit mwenigftens 25 Jahren: bei 
derfelben Herrfchaft treu und zu Zufriedenheit derfelben gedient und fih auch im Allgemeinen gut geführt 
haben. 5 befanden fi darunter 1 Dienftbote, welher über 60 Sabre, 11 welbe über 50. Iahre, 71 
melde über 40 Jahre, 194. welche über 30 -Zahre. derfelben Herrfhaft gedient haben. Ihnen wurden 
Prämien bi8 zum Betrage von 20 Thlr. gewährt. Außerdem wurden 15 Prämien im Betrage von 5 
bis zu 19 Sohle. unter Gefindeperfonen ‚vertheilt, welche durch befondere Handlungen mit eigener Gefahr 
und Aufopferung eine befondere Treue und Anhänglihfeit an die Dienftherrfhaft bethätiget und den Vor- 
theil_derfelben befördert oder Schaden von ihr abgewendet haben. Die Prämiürten gehörten den Kreifen 
Greußburg, Frankenftein, Glogau, Goldberg, Haveljbwerdt, Liegnig, Löwenberg, Münfterberg, Schönau und 
Wohlau an. Sie hatten die Perfon ihres Dienftherrn und feiner Angehörigen und das -Eigenthum- der 

. Dienftherrfhaft theild gegen gemwaltfame Angriffe vertheidigt, theild aus Feuers und Wafjers- Gefahr ge: 
rettet; theilö hatten fie ihrer verarmten Dienftherrfchaft durch Fortleiftung der Dienfte ohne Kohn beigeftanden. 

Breslau, am 24, Februar 1864. ; 
Direktion der Provinsial-Ailfs-Raffe. 

Es Dt tite 
um milde Beiträge zur Gründung eines evangelifchen Anaben-Waifenhaufes in Creugburg S.-D. 

\ Die, unterzeichneten Mitglieder des Curatoriums machen den lieben Glaubensgenofjen in den Pro- 
vinzen ded Preußifhen Staates ganz ergebenft befannt, daß in Greugburg D.-©. 

| ein evangelilches Anaben-Meifenbaus 
gegründet. werben fol, in welchem deutiche und polnifhe elternlofe Knaben evangelifcher Confeffion aus 
Schlefien, vorzugsweife Ober-Schlefien, bid zum 14. Lebensjahre ihre Verpflegung und Erziehung finden werden. 

Da der Bau des Anftaltägebäudes, fobald es die Sahreszeit erlauben wird, in Angriff genommen 
und nocd im laufenden Jahre vollendet werden fol, dem Guratorium aber nicht hinlängliche Mittel zur 
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Dispofition fiehen, um diefed mit des Herrn Beiftande unternommene Werk felbfiftändig ohne Mitwirkung 
der opferbereiten Glaubensbrüder ausführen zu fünnen, fo wenden fie fi vertrauensvoll an die evange- 
lifchen ‚Chriften ihres Vaterlandes mit der Bitte, fie im Hinblid auf Mattb. 25, 40 und Ebr, 13, 16 mit 
einer milden Gabe zur Beftreitung der erften Einrichtungskoften zu unterftügen. 

DeviHerr, der den fröhlihen Geber lieb.hat, wird au. die geringfte Gabe fegnen 
und reihliher Vergelter fein! 

Diefe milden Gaben, mögen fie in Geld oder Kleidungsftüden:ıc, befteben, belieben die freund- 
lichen Geber gefälligft an ein Mitglied de3 unterzeichneten Guraforiums zu. fenden. 

Die: Empfangnahme wird feiner Zeit dur die Zeitungsblätter ;befcheinigt. 
Ereugburg (DOber-Shlefien), im Februar 1864. 

Das Turatorium des evangelifchen Anaben-Waifenhaufes. 
Graf v. Monts, Königliher Landrath des Greugburger Kreifed auf Ieroltfhüg bei Greugburg. Graf 
Bethufy-Huc, auf Bankau bei Creugburg. Deditins, Königl. Kreis: Seuer-Einnehmer in Greugurg. 
Kindler, Diaconus in Creusburg. Lange, Königl. Rechtsanwalt in Greugburg. Müller, Bürgermeifter 
in Greugburg. Graf v, Nittberg, auf Profchlig bei Creusburg. - Graf Neichenbach, auf Würbig bei 
Ereusburg. Schneider, Mühlenbefiger in Greugburg. Semeräf, Königl. Seminar:Director in Greugburg. 

v. Taubadel, auf Rofhfomwis bei Greußburg. 

Beiträge fönnen aub an die hiefige Kreis-Communal-Kaffe Behufs der MWeiterbeförderung ein= 
gezahlt werden. ' .Pleß, den 23. Februar 1864. i 

Den Röndig lichen hand rat bi 

DiTHEeTMS Va HR 
Die nördlih und füdlih von Station Bradegrube belegenen der Wilhelmsbahn - Gefellfchaft 

gehörigen Dispofitionsländereien, und zwar: 

a. nördlich bei Station en, ’ f u } N 14 Morgen 5 DRutben. 

% b. füplich bei Station — 57 a a ee 
, i h Z HL. 

. fü nn i i ; $ ; 15 = 32 - c. füdlich bei Station 72048. 3 

Zufammen‘ 30 Morgen 101 TRutben. 
follen im Zermine 

Montag, den 4, April c, Vormittag 11 Uhr 
loco Bahnhof Bradegrube, an den Meiftbietenden verkauft werden. 

Kaufluftige laden wir zu diefem Termine mit dem Bemerken ein, vaß die VBerkaufsbedingungen 
am Zerminstage werden befannt gemaht werden. Natibor, den 25. Februar 1864. 

Bönigliche Direction der Wilbelmsbabn. 

Der Ködniglidbe Sandrath. 
Freiherr von Seherr-Thoss. 

Marftpreis: Tabelle. 

Weizen Roggen GSerfte Hafer Erbfen Kartoffeln | Stroh Heu B & 

In der Stadt] Preis. der der der ber der der das der u E 

Scefiel. | Scheffet. | Schefte. | Scefter. | Scheffet. | Schere. | Shoe. | Gentner. | 5 ® 
tt. fg. pf.het. fo. pf.fet fo. pffet. fg. pffet. Tg. pf-fer. Sg. pffrk. fg. pf.fet. fo. pf.hig. of. 

Ples hödfter. 114 128 | 12 5| | 1 4| jı7)6 
den 8. März. |niedrigfter. .ı|2 Bi 10.1 alıs 28 

" Nicolai, . | Höditer. 110 29| 17 s20o I ra) Jıs 
den 7. März. Iniebrigfter. 19 [27 16: 5115 1 17 

Ratibor, | höhfter. | 1/27 1111| 6) 1|8| 6] 1 2 | 1197, 6) I15/ af 425 | 110) [92] a 
den 3. März. | niedrigfter. 1126 1/10 117 | 1135| 4,20, 115) fı8i a 
Sleiwis, I Höcfter. | 21 | 1110 110 29: 1 212 ° 21 53 1) 7) 0126 

den I. März. Iniebrigfter.] 1/26 117/67 1)5 BR EURE 18): f 5 1 6. [22 

Redaktion: das Landrath3 - Amt. Drud und Berlag von %. Krummer:in Plep.


